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Kurzinterpretation der Kartierungsergebnisse der LUBW 

der 4. Stufe der Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie 

 

Durch die Landesanstalt für Umwelt (LUBW) wird in jeder Stufe der Umsetzung der EU-Um-

gebungslärmrichtlinie eine Kartierung des Straßenverkehrslärms angefertigt. Auslösendes 

Moment für eine Kartierungspflicht einer Straße nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie, ist 

eine Verkehrsbelastung von über 8.200 Kfz/24h und die Klassifizierung als Landesstraße 

oder höher. In Wolfach trifft die ausschließlich auf die B 294 zu. 

 

Die Ergebnisse der Kartierung der LUBW werden im Kartendienst der LUBW auf deren Web-

seite als Isophonenkarten nach den Berechnungsvorschriften der EU-Umgebungslärmrichtli-

nie veröffentlicht. Zusätzlich stellt die LUBW den betroffenen Kommunen die Kartierungser-

gebnisse auch in einem Geodatenformat zur Verfügung. Diese Daten beinhalten neben den 

Isophonendaten auch Fassadenpegel, die nach der nationalen Richtlinie RLS-19 berechnet 

wurden und die für die Möglichkeit der Umsetzung verschiedener lärmmindernder Maßnah-

men relevant sind. Die Daten wurden in den Anlagen 8.1ff für den Tagzeitraum (6-22 Uhr) 

und in den Anlagen 8.2ff für den Nachtzeitraum kartographisch dargestellt. Zudem wurde in 

den Anlagen 8.3ff die Gebäude hinsichtlich einer Überschreitung der Lärmsanierungswerte 

ausgewertet. 

 

Eine verkehrsrechtliche Anordnung aus Lärmschutzgründen im Rahmen eines kommunalen 

Lärmaktionsplans ist möglich, wenn auf einem Straßenabschnitt auf ca. 300m mehr als 20 

Personen von Immissionen >65 dB(A) tags, bzw. >55 dB(A) nachts vorhanden sind. Ist dies 

der Fall, kann z.B. die zulässige Höchstgeschwindigkeit angesenkt werden. 

 

Bei der Betrachtung der Fassadenpegel in den Anlagen 8.1ff/8.2ff fällt zunächst auf, dass 

östlich des Tunnels der B 294 vereinzelt solche Überschreitungen auftreten, jedoch nicht in 

dem oben beschriebenen Umfang. Dies betrifft sowohl den Tag- wie den Nachtzeitraum. In 

der Abwägung der Belange des Straßenverkehrs mit den vereinzelt festgestellten gesund-

heitsgefährdenden Immissionen an den Außenseiten der Gebäude ist es daher als unwahr-

scheinlich anzusehen, dass eine rechtfehlerfrei Abwägung zugunsten einer Reduzierung der 

zulässigen Höchstgeschwindigkeit erreicht werden kann. 

 

Im Bereich der Tunnelportale liegen der Verwaltung – auch aus vorangegangenen Lärmakti-

onsplänen – Beschwerden über den Verkehrslärm vor. Die Auswertung der RLS-19 Fassa-

denpegel ergab jedoch, dass nur im Nachtzeitraum an jeweils einem Gebäude im Nahbe-

reich des westlichen und östlichen Tunnelportals eine geringfügige Überschreitung von 55 

dB(A) vorliegt. Im Tagzeitraum liegen keine Überschreitungen von 65 dB(A) dort vor. 
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Die Auswertung der Kartierungsergebnisse der LUBW ergaben, dass an 18 Gebäuden im Ge-

samtverlauf der B 294 auf dem Stadtgebiet Wolfach eine Überschreitung der Lärmsanie-

rungswerte vorliegt. Diese Gebäude sind in den Anlagen 8.3ff rot markiert. Für die Eigentü-

mern dieser Gebäude besteht somit die Möglichkeit, die Förderung des Einbaus von Schall-

schutzfenstern zu beantragen. Dies ist ein Verfahren zwischen dem Straßenbaulastträger der 

B 294 (Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Regierungspräsidium Freiburg) 

und dem jeweiligen Eigentümer. Nähere Informationen zum Verfahren der Förderung des 

Einbaus von Schallschutzfenstern sind der gemeinsamen Webseite der vier Regierungspräsi-

dien zum Thema Lärmschutz zu entnehmen: 

 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/verkehr/laerm/ 

 





− Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) aktueller Stand 

− Richtlinie 2002/49/EG des europäischen Parlaments und des Rates über die Bewertung und 
Bekämpfung von Umgebungslärm 25. Juni 2002 

− Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm 
24. Juni 2005 

− 34. BImSchV 

Vierunddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
Verordnung über die Lärmkartierung, 6. März 2006 

− Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
Lärmschutz-RichtlinienStV, Richtlinien für straßenrechtliche Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung vor Lärm, 23. November 2007 

− BUB 
Berechnungsmethode für den Umgebungslärm von bodennahen Quellen  
Stand 2021 

− BEB 

Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm 
Stand 2021 

− BUB-D 

Datenbank für die Berechnungsmethode für den Umgebungslärm 
Stand 2021 

− Bundesminister für Verkehr (BMV): 
Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (Bonn) 

− BMV, Abteilung Straßenbau: 
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS-19, Ausgabe 2020, Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen, Köln 

− Umweltministerium Baden-Württemberg 
Lärmaktionsplanung, Januar 2008 

− Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg 
„Kooperationserlass“ zur Lärmaktionsplanung, Verfahren zur Aufstellung und Bindungswirkung,  
23. März 2012, 1. Oktober 2018 und 08. Februar 2023 

− LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz) 
Fassung 18.06.2012, Fassung 09.03.2017, Fassung 24.08.2020, Fassung 19.09.2022 

− Hinweise für die Lärmaktionsplanung 
Informationsbroschüre für Städte und Gemeinden 
Freistaat Sachsen, Landesamt für Umwelt und Geologie 
März 2008 

− FGSV: Hinweise zur EU-Umweltgesetzgebung in der Verkehrsplanungspraxis 
Teil 2: Lärmaktionsplanung 
Ausgabe 2011 

− Handbuch Silent City 
Umgebungslärm, Aktionsplanung und  
Öffentlichkeitsbeteiligung 
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dB(A)

Fläche Einwohner Wohnungen Schulen Krankenhäuser

[km²] [Anzahl] [Anzahl] [Anzahl] [Anzahl]

LDEN LDEN LN LDEN LDEN LDEN

55 - 60
4,00

674 53
423 3 2

60 - 65 215 19

65 - 70
0,80

43 1
28 0 0

70 - 75 15 0

> 75 0,10 0 0 0 0 0

Gesamtzahl Einwohner: 5.700

Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0

Fälle starker Belästigung 136

Fälle starker Schlafstörung 20

Anteil der von hohen Immissionen (>55 dB(A) L DEN)
betroffene Einwohner an der Gesamtbevölkerung:

17%

Anteil der von gesundheitsgefährdenden Immissionen (>65 dB(A) L DEN)
betroffene Einwohner an der Gesamtbevölkerung:

1%

Jährliche Gesundheitsschadenskosten (1) : 140.000 €

(1): berechnet nach: Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI),

LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung – Dritte Aktualisierung – 19.09.2022 


















































































